
VI. Nachtrag 
zur Satzung über die Abfallentsorgung 

im Gebiet des Abfall- Sammel- und Transportverbandes Oberberg (ASTO) 
vom 18. Dezember 2012 

 
Aufgrund  
 

 der §§ 7 und 8 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), in der jeweils geltenden 
Fassung;  

 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) vom 24. Februar 2012 (BGBl. I 2012, S. 212 ff.), 
zuletzt geändert durch Artikel 20 des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3436), in der 
jeweils geltenden Fassung;  

 des § 7 der Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) vom 18. April 2017 (BGBl. I 2017, S. 896 ff.), 
zuletzt geändert durch Artikel 4 der Verordnung vom 9. Juli 2021 (BGBl. I S. 2598), in der jeweils 
geltenden Fassung;  

 des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes (ElektroG) vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I 2015, S. 
1739 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 23 des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3436), 
in der jeweils geltenden Fassung;  

 des Batteriegesetzes (BattG) vom 25. Juni 2009 (BGBl. I 2009, S. 1582), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 3. November 2020 (BGBl. I S. 2280), in der jeweils geltenden 
Fassung;  

 des Verpackungsgesetzes vom 5. Juli 2017 (BGBl. I S. 2234), zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 22. September 2021 (BGBl. I S. 4363), 

 der §§ 5, 8 und 9 des Abfallgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LAbfG NRW) vom 21. 
Juni 1988, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 7. April 2017 (GV. NRW. S. 442), 
in der jeweils geltenden Fassung; 

- des § 17 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der Bekanntmachung vom 
19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), zuletzt geändert durch Artikel 31 des Gesetzes vom 05. 
Oktober 2021 (BGBl. I S. 4607), in der jeweils geltenden Fassung;  

 
hat die Verbandsversammlung des Abfall- Sammel- und Transportverbandes Oberberg (ASTO) in ihrer 
Sitzung am 29. November 2021 folgenden VI. Nachtrag zur Satzung über die Abfallentsorgung im 
Gebiet des Abfall- Sammel- und Transportverbandes Oberberg (ASTO) vom 18. Dezember 2012 
beschlossen: 

 
 

Artikel I 
 
 
§ 1 Abs. 2 Nr. 2 erhält folgende Fassung: 
 
2. Information und Beratung über die Möglichkeiten der Vermeidung, Vorbereitung zur 
Wiederverwendung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen (§ 46 KrWG). 
 
 
§ 2 Abs. 1 bis Abs. 3 erhält folgende Fassung: 
 
(1) Die Entsorgung von Abfällen durch den Verband umfasst das Einsammeln und Befördern der 

Abfälle zu den Abfallentsorgungsanlagen oder Müllumschlagstationen des BAV, wo sie sortiert, der 
Vorbereitung zur Wiederverwendung, der Verwertung oder der Beseitigung zugeführt werden. 
Wiederverwertbare Abfälle werden - soweit erforderlich (§ 9 KrWG) – getrennt eingesammelt und 
befördert, damit sie einer Verwertung zugeführt werden können. Bei den eingesammelten Abfällen 
handelt es sich insbesondere um Siedlungsabfälle im Sinne des § 3 Abs. 5 a KrWG. 

 
(2) Im Einzelnen erbringt der Verband gegenüber dem Benutzer der kommunalen 

Abfallentsorgungseinrichtung folgende Abfallentsorgungsleistungen: 
1. Einsammlung und Beförderung von Restmüll; 
2. Einsammlung und Beförderung von Bioabfällen (§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 KrWG). Unter 

Bioabfällen sind hierbei alle im Abfall enthaltenen biologisch abbaubaren Abfallanteile zu 
verstehen (vgl. § 3 Abs. 7 KrWG); 

3. Einsammlung und Beförderung von Kunststoffabfällen, soweit es sich nicht um Einweg-
Verpackungen im Sinne des § 3 VerpackG handelt (§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 KrWG); 



 2 
4. Einsammlung und Beförderung von Metallabfällen, soweit es sich nicht um Einweg-

Verpackungen im Sinne des § 3 VerpackG handelt (§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 KrWG); 
5. Einsammlung und Beförderung von Altpapier (§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 KrWG); hierzu gehört 

Altpapier, welches keine Einweg-Verpackung (§ 3 Abs. 1 VerpackG) aus Papier/Pappe/Karton 
darstellt, wie z. B. Zeitungen, Zeitschriften und Schreibpapier; Einweg-Verkaufsverpackungen 
aus Pappe/Papier/Karton werden ebenfalls erfasst, sind aber dem privatwirtschaftlichen 
Dualen System auf der Grundlage der §§ 13 ff. VerpackG zugeordnet (§ 2 Abs. 3 dieser 
Satzung). 

6. Einsammlung und Beförderung von Glasabfällen, soweit es sich nicht um Einweg-
Verpackungen im Sinne des § 3 VerpackG handelt (§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 KrWG und § 2 
Abs. 3 dieser Satzung); 

7. Einsammlung und Beförderung von Alttextilien (§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 6 KrWG); 
8. Einsammlung und Beförderung von sperrigen Abfällen (Sperrmüll; § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 

KrWG); 
9. Einsammlung und Beförderung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten nach dem Elektro- und 

Elektronikgerätegesetz (ElektroG) und § 16 Abs. 2 dieser Satzung; 
10. Einsammlung und Beförderung von Altbatterien gemäß § 13 Batteriegesetz (BattG); 
11. Einsammlung und Beförderung von gefährlichen Abfällen in stationären Sammelstellen 

und/oder mit Schadstoffmobilen (§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 8 KrWG); 
12. Information und Beratung über die Vermeidung, Vorbereitung zur Wiederverwendung, 

Verwertung und Entsorgung von Abfällen (§ 46 KrWG); 
13. Aufstellen, Unterhalten und Entleeren von Straßenpapierkörben; 
14. Einsammeln von verbotswidrigen Abfallablagerungen von den der Allgemeinheit zugänglichen 

Grundstücken im Verbandsgebiet.  
 
(3) Das Einsammeln und Befördern der Abfälle erfolgt gemäß § 9 und § 9 a KrWG durch eine 

grundstücksbezogene Abfallentsorgung mit Abfallgefäßen (Restabfallgefäß, Bioabfallgefäß, 
Altpapiergefäß), durch grundstücksbezogene Sammlungen im Holsystem (Einsammlung von 
Sperrmüll, Einsammlung von großen Elektro- und Elektronik-Altgeräten, Einsammlung von 
sperrigem Grünabfall) und durch eine getrennte Erfassung von schadstoffhaltigen Abfällen und 
kleinen Elektro- und Elektronik-Altgeräten in stationären Sammelstellen und/oder durch 
Schadstoffmobile im Bringsystem. Die näheren Einzelheiten sind in den §§ 4, 10-16 dieser Satzung 
geregelt. 

 
 
§ 3 erhält folgende Fassung: 
 
(1) Vom Einsammeln und Befördern durch den Verband sind gemäß § 20 Abs. 3 KrWG mit 

Zustimmung des Landrates des oberbergischen Kreises als untere staatliche Verwaltungsbehörde 
ausgeschlossen: 
 
1.  Abfälle, die aufgrund eines Gesetzes (z.B. VerpackG) oder einer Rechtsverordnung nach § 25 

KrWG einer Rücknahmepflicht unterliegen, bei denen entsprechende 
Rücknahmevorrichtungen tatsächlich zur Verfügung stehen und bei denen der Verband nicht 
durch Erfassung als ihm übertragene Aufgabe bei der Rücknahme mitwirkt (§ 20 Abs. 3 Satz 1 
KrWG). 

 
2.  Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen, 

insbesondere aus Gewerbe- und Industriebetrieben, soweit diese nach Art, Menge oder 
Beschaffenheit nicht mit den in Haushaltungen anfallenden Abfällen eingesammelt, befördert 
oder beseitigt werden können oder die Sicherheit der umweltverträglichen Beseitigung im 
Einklang mit dem Abfallwirtschaftsplan des Landes durch einen anderen öffentlich-rechtlichen 
Entsorgungsträger oder Dritten gewährleistet ist (§ 20 Abs. 3 Satz 2 KrWG). Diese Abfälle sind 
in der als Anlage 1 zu dieser Satzung beigefügten Liste aufgeführt; die Liste ist Bestandteil 
dieser Satzung. 

 
(2) Der Verband kann den Ausschluss von der Entsorgung mit Zustimmung des Landrates als untere 

staatliche Verwaltungsbehörde widerrufen, wenn die Voraussetzungen für den Ausschluss nicht 
mehr vorliegen (§ 20 Abs. 3 Satz 3 KrWG). 

 
 
§ 4 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
 
Abfälle aus privaten Haushaltungen, die wegen ihrer besonderen Schadstoffbelastung zur Wahrung des 
Wohls der Allgemeinheit einer getrennten Entsorgung bedürfen (gefährliche Abfälle i. S. d. § 3 Abs. 5 
KrWG i.V.m. § 48 KrWG sowie der Abfallverzeichnis-Verordnung) werden von dem Verband bei den 



 3 
von ihm betriebenen stationären Sammelstellen und/oder mobilen Sammelfahrzeugen 
angenommen. Auch sämtliche kleinen Elektro- und Elektronik-Altgeräte werden dort angenommen. 
Diese Abfälle sind in der als Anlage 2 zu dieser Satzung beigefügten Liste aufgeführt; die Liste ist 
Bestandteil dieser Satzung. Gefährliche Abfälle sind gemäß § 9 a KrWG vom Abfallerzeuger (§ 3 Abs. 
8 KrWG) bzw. Abfallbesitzer (§ 3 Abs. 9 KrWG) von anderen Abfallen getrennt zu halten und der 
Stadt/Gemeinde zu überlassen. 
 
 
 

Artikel II 
Dieser VI. Nachtrag zur Satzung über die Abfallentsorgung im Gebiet des Abfall- Sammel- und 
Transportverbandes Oberberg (ASTO) vom 18. Dezember 2012 tritt am 01. Januar 2022 in Kraft. 
 


